
Dienstvereinbarung über Sehhilfen für die Arbeit an Bildschirmgeräten

Zwischen der Mitarbeitervertretung beim Kirchenkreis Spandau
und

dem Kreiskirchenrat Spandau
wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Präambe!

S^S^ÄÄÄ^S^Ä
4 Absatz 2 Nummer 1 des Anhangs Arbeitsmedizinische Pflichtun^d Angebotsvor-
sorge der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedW) konkretisiert.

GeStungsbereich

(i)Diese Dlens^e^'[lb.^rungi"t^LT!T.,^,r^itenden des Kirchenkreises span'
dau, die an einem BHdschirmarbeitspiatz tätig^ind.
(2)BMSCM"m^^}s^annwr^w^nzw^^^'^'^^.^^tQ^n{^^^lw(^gerät"benotigt~wird~ und dies regelmäßig arbeitstäglich mindestens 90 Minuten (bei
100 % RAZ) benutzt wird.

2Au9enuntersuchun9
(1) Den Mitarbeitenden des Kirchenkre(sessPandau,w^rde^re^e!rnaßf9eafb^~
mSscheVorsorgeuntersuchungen der Augen nach dem berufsgerwssenschaft-
lichen Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen "Bildschirmar-
beitsplätze" G 37 angeboten.
(^Die-Mita^tenden nehmen die arbeitsn.edizinische Untersuchung (G 37) bein,
betriebsärztlichen Dienst BAD war.
(3) Vor Aufnahme der Tätigkeit an einem BiidschErmarbeitspiatz wird den Beschäf-
täten-eineVowntersuchung gemäß 0,37 angeboten (Erstunte.uc^g)
W'Folgeuntersuchungen werden den Beschäftigten vor Ablauf von 36 Monaten an-
geboten.
^-Untersuchungen werden auch angeboten aufgrund ^c^ Ermesse o^
bei dem Auftreten von Beschwerden, bei denen ein ursächlicher Zusammenhang mit
der Beschäftigung am Bildschirmarbeitsplatz vermutet werden kann ^

(6) Vorhandene Sehhilfen sind zu den Untersuchungen mitzubringen fl.

(7) Die jeweilige Erst- und Foi9euntefsuchun9 w^rden, ^ ^?^!L^ftS^nstgebers
bei dem von ihm beauftragten Betriebsärztlichen Dienst (BAD) durchgeführt .

(8) Eine von dem Betriebsärztlichen Dienst für notwendig erachtete Erganzungsun-
tersuchung durch eine Augenärztin oder einen Augenarzt erfolgt auf Kosten des
Dienstgebers.
(9) Trägt der Mitarbeitende noch keine Sehhilfe ist von einem Augenarzt im^ Ra^en
der Krankenkassenteistungen zunächst eine individuell abgestimmte Alltagsbrilte
verschreiben zu lassen, mit der dann ein Arbeitsversuch erfolgt. Bei andauernden
Beschwerden ist eine erneute Vorsorgeuntersuchung beim betriebsäiztlichen Dienst
notwendig.
(10) Die Dauer der in Absatz 2und 3 9enanntenuntersuchun9ensow[ed^e notwen"
digen Fahrtzeiten werden in vollem urnfan9 auf die Arbeltsz^itarif ;rechrlet^.
(11) Die Untersuchungsergebnisse unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und
werden bei den entsprechenden Ärztinnen und Ärzten aufbewahrt.



3 SpezäeSle Sehhllfe für die Arbeit am Bildschirm
Ergibt sich aus den in § 2 genannten Untersuchungen die Notwendigkeit, eine spezi-
eile Sehhilfe für die Arbeit am Bildschirm einzusetzen, trägt der Dienstgeber die
Kosten nach Maßgabe des § 4.

4 Kosten der speziellen SehhUfe für die Arbeit am Biidschirm
(1) Der Dienstgeber zahlt für eine Bildschirmbriiie einen Zuschuss in Höhe von 120, *n

EUR.

(2) Voraussetzung hierfür ist, dass eine Untersuchung nach G 37 durchgeführt wurde
und die spezielle Sehhilfe vom Betriebsärztiichen Dienst oder der Augenärztin/dem
Augenarzt für erforderlich erachtet und bestätigt wird. Die Bestätigung ist Em Origina
beim Dienstgeber mit dem formlosen Antrag auf Zuscbuss für eine Bildschirmbrille
einzureichen.

(3) Der Zuschuss wird nur gezahlt, soweit kein anderer Kostenträger eintritt.
(4) Die Häufigkeit der Zahiung eines Zuschusses für eine Bildschirmbrilie richtet sich
nach der medizinischen Notwendigkeit.

5 Eigentum
Die Biidschirmbrilie ist Eigentum der Beschäftigten. Sie kann privat genutzt werden.
Die Mitarbeitenden haften bei Beschädigung oder Verlust.
Wird die Biidschirmarbeitsplatzbrilie bei einem Arbeits- oder Wegeunfal! beschädigt
ist der Schaden durch den gesetzlichen Unfalfversicherungsträger zu tragen.

§ 6 Kuncäigungsfrsten

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum
Schluss eines Kalendervierteljahres von jeder der vertragsschließenden Parteien
gekündigt werden. Eine Nachwirkungsfrist wird nicht vereinbart.
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